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§ 769 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Von den im § 768 unter Nr. 1, 2, 3, 5, 6 aufgeführten Forderungen sind die dort unter derselben Nummer

aufgeführten gleichberechtigt.

2. (2)Von den im § 768 unter Nr. 4 aufgeführten Forderungen geht dagegen die später entstandene der früher

entstandenen vor; die gleichzeitig entstandenen sind gleichberechtigt.

3. (3)Hat der Schiffer aus Anlaß desselben Notfalls verschiedene Geschäfte abgeschlossen (§ 754 Nr. 6), so gelten die

daraus herrührenden Forderungen als gleichzeitig entstanden.

4. (4)Forderungen aus Kreditgeschäften, namentlich aus Bodmereiverträgen, die von dem Schiffer zur Berichtigung

früherer unter § 768 Nr. 4 fallender Forderungen eingegangen sind, sowie Forderungen aus Verträgen, die von

ihm behufs einer Verlängerung der Zahlungszeit oder behufs der Anerkennung oder Erneuerung solcher früheren

Forderungen abgeschlossen sind, haben auch dann, wenn das Kreditgeschäft oder der Vertrag zur Fortsetzung

der Reise notwendig war, nur dasjenige Vorzugsrecht, welches der früheren Forderung zustand.
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